
 

 

 

(2) Der den Klinischen Psychologinnen und Klinischen Psychologen vorbehaltene Tätigkeitsbereich umfasst  

1. die klinisch-psychologische Diagnostik in Bezug auf gesundheitsbezogenes und gesundheitsbedingtes 

Verhalten und Erleben, insbesondere von psychischen Krankheiten und Störungen, im Hinblick auf 

andere Krankheitsbilder und deren Einfluss auf das menschliches Erleben und Verhalten sowie auf 

Krankheitsbilder, die durch menschliches Erleben beeinflusst werden sowie  

2. die Erstellung von klinisch-psychologischen Befunden und Stellungnahmen, insbesondere in Bezug 

auf diagnostische Kriterien von psychischen Störungen und anderen Krankheitsbildern, die das 

menschliches Erleben und Verhalten beeinflussen sowie in Bezug auf Krankheitsbilder, die durch 

menschliches Erleben beeinflusst werden und die Erstattung von klinisch-psychologischen Gutachten.

Abs. 2 nennt die zwei unter Tätigkeitsvorbehalt stehenden Bereiche der klinisch-psychologischen Diagnostik 

sowie der Erstellung von klinisch-psychologischen Befunden und Gutachten sowie Stellungnahmen, da für 

deren Ausübung die fachliche Kompetenz der Klinischen Psychologinnen und Klinischen Psychologen 

unablässig ist. Unter einem Tätigkeitsvorbehalt versteht man einen generellen Ausschließlichkeitsanspruch 

auf die Ausübung von Tätigkeiten, unabhängig davon, ob diese berufsmäßig oder nicht berufsmäßig ausgeübt 

werden. Der Gesetzgeber schließt andere als die im Gesetz genannten Personen bereits von der einmaligen 

Ausübung einer in den Tätigkeitsvorbehalt fallenden Tätigkeit aus.  

Die unter Z 1 genannte klinisch-psychologische Diagnostik besteht in der Beschreibung, Klassifikation, 

Erklärung, Prognose und Evaluation in den genannten Bereichen der Klinischen Psychologie. Der 

diagnostische Prozess ist als hypothesen- und theoriengeleitetes Handeln zu verstehen, das von 



 

 

 
psychologischen Modellen und Theorien ausgeht und sich verschiedener psychologischer Instrumente 

(Checklisten, strukturierte Leitfäden, Interviews, Testverfahren, apparative Verfahren) bedient. In der 

Diagnostik orientieren sich Klinische Psychologinnen und Klinische Psychologen sowohl an theoretisch 

fundierten und empirisch begründeten psychologischen Konzepten (Merkmalen, Dimensionen) als auch an in 

der Klassifikation psychischer Störungen anhand international gebräuchlichen Klassifikationsschemata (ICD-

10, DSM-IV). In engem Zusammenhang mit Diagnostik stehen die unter Z 2 genannten Tätigkeitsbereiche 

des Erstellens von klinisch-psychologischen Stellungnahmen, Befunden und Gutachten. 

(3) Darüber hinaus umfasst der Tätigkeitsbereich der Klinischen Psychologinnen und Klinischen 

Psychologen insbesondere  

1. die klinisch-psychologische Behandlung von krankheitswertigen Störungen durch Maßnahmen bei 

Einzelpersonen, Paaren und Gruppen; psychologische Interventionen in der Akutversorgung und in 

Krisensituationen,  

Die Z 1 des Abs. 3 führt die klinisch-psychologische Behandlung an, die bewusst nicht in den 

Tätigkeitsvorbehalt eingeordnet wurde, da die klinisch-psychologische Behandlung als übergreifendes 

Konzept von verschiedenen Behandlungstechniken und Behandlungselementen anzusehen ist, die sich alle 

auf die empirische Psychologie beziehen und beim menschlichen Erleben und Verhalten ansetzen. Ebenso 

wie beim Begriff der ärztlichen Behandlung ist bestimmend, dass darunter die Gesamtheit von Ansätzen und 

Techniken in der Krankenbehandlung zu verstehen ist, die auf der Medizin als Wissenschaft beruhen und von 

Ärzten ausgeübt werden. Sohin umfasst der Begriff klinisch-psychologische Behandlung die Gesamtheit der 

Behandlungsansätze, die auf der wissenschaftlichen Psychologie beruhen und in der Krankenbehandlung von 

Klinischen Psychologinnen (Klinischen Psychologen) ausgeübt werden – ohne schulenspezifisch zu sein. Die 

Verwendung einzelner klinisch-psychologischer Techniken und Methoden im Rahmen der Ausübung eines 

anderen Berufes wird daher weiterhin erlaubt bleiben, solange diese als integrativer Bestandteil des 

betreffenden Berufes anzusehen sind. 



 

 

 




